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RS OGH 1952/8/1 1Ob648/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.08.1952

Norm

ZPO §552 Abs2

ZPO §557 Abs1

Rechtssatz

Das Gericht hat die Tatsache, daß die Klagsvollmacht nicht ordnungsgemäß unterschrieben ist, nur zu beachten, wenn

dieser Umstand in den Einwendungen gerügt wurde.

Entscheidungstexte

1 Ob 648/52
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